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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/17/11712
öffentlich
27.06.2017
Carola Mertins

59. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Wismar 
"Umwandlung von gemischter Baufläche in Wohnbaufläche im Be-
reich Schwanzenbusch/Nord"
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Zierow
Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar hat in ihrer Sitzung am 26.03.2015 die Aufstellung 
der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Umwandlung von gewerblichen und 
gemischten Bauflächen in Wohnbauflächen im Bereich Schwanzenbusch/Nord" 
beschlossen.
In einem Änderungsbeschluss wird die Überplanung der gewerblichen Baufläche 
herausgenommen. Die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes titelt nunmehr 
„Umwandlung von gemischter Baufläche in Wohnbaufläche im Bereich 
Schwanzenbusch/Nord".

Der Geltungsbereich der 59. Änderung umfasst ca. 1,37 ha.

Das Verfahren zur Aufstellung der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Umwandlung 
von gemischter Baufläche in Wohnbaufläche im Bereich Schwanzenbusch/Nord" wir im 
Parallelverfahren zur Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplan Nr. 34/94 „Wohn-, 
Misch- und Gewerbegebiet Schwanzenbusch/Nord" durchgeführt.

Die Gemeinde Zierow wird um Stellungnahme gebeten. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt zur 59. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Hansestadt Wismar "Umwandlung von gemischter Baufläche in Wohnbau-
fläche im Bereich Schwanzenbusch/Nord" weder Anregungen noch Bedenken zu äußern. 
Planungen der Gemeinde Zierow werden durch diese Planungen nicht berührt. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Geltungsbereich
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